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nen, muß u. a. die Höhe des von ihm insgesamt verur
sachten Schadens festgestellt werden. Hat z. B. ein Be
triebskraftfahrer schuldhaft einen Verkehrsunfall herbei
geführt, bei dem sowohl das Fahrzeug des Betriebes als 
auch das eines anderen Verkehrsteilnehmers beschädigt 
wurden und haben sowohl im Fahrzeug des Betriebes 
mitfahrende Betriebsangehörige als auch der Fahrer des 
anderen Kraftfahrzeugs Gesundheitsschäden davongetra
gen, so ist dem Betrieb folgender Schaden i. S. des § 261 
Abs. 1 AGB entstanden:

1. die notwendigen Kosten zur Beseitigung der Be
schädigung am Betriebsfahrzeug;

2. die entstandenen Zahlungsverpflichtungen des Be
triebes in Form der Schadenersatzleistung an den geschä
digten anderen Kraftfahrer für die Beseitigung des Sach
schadens an dessen Fahrzeug und in Gestalt der Ersatz
leistung für den Gesundheitsschaden (im Todesfall die 
Zahlungen an die Hinterbliebenen — §§ 345 i. V. m. 336 
bis 339 ZGB);

3. die Leistungen an die verletzten Betriebsangehöri
gen bzw. deren Hinterbliebene (§§267 bis 269 AGB).

Hinsichtlich der „entstandenen Zahlungsverpflichtun
gen“ des Betriebes i. S. des § 261 Abs. 1 AGB gibt es in 
bezug auf die Ersatzpflicht des Betriebes auch bei sog. 
Drittschäden (also bei Schäden, die Dritten entstanden 
sind) keinerlei Einschränkung. Der Betrieb muß dem Ge
schädigten jeden materiellen Nachteil ersetzen (§ 336 ZGB) 
und ggf. auch die in § 338 Abs. 3 ZGB genannten Aus
gleichszahlungen leisten. Das alles ist Schaden, der dem 
Betrieb durch den den Unfall verursachenden Werktäti
gen zugefügt wurde und der somit bei der Geltendma
chung der materiellen Verantwortlichkeit zu berücksich
tigen ist. Soweit die Auffassung vertreten wird, bei Dritt
schäden könnten nur die Kosten für die Beseitigung von 
Sachschäden berücksichtigt werden, läßt sich dies aus der 
Definition des Schadens in § 261 Abs. 1 AGB nicht be
gründen.

Dr. G. Ki.

Welchen Versicherungsschutz haben nicht sozialpflicht
versicherte Bürger, die während einer organisierten gesell
schaftlichen, kulturellen oder sportlichen Tätigkeit einen 
Unfall erleiden, der zu einem ständigen Körperschaden 
führt? * 20

Erleiden Bürger, die nicht sozialpflichtversichert sind (z. B. 
Hausfrauen), einen derartigen Unfall, so haben sie bei 
einem verbleibenden Körperschaden von mindestens
20 Prozent nach Ablauf von 26 Wochen, gerechnet vom 
Tag des Unfalls, Anspruch auf Unfallrente. Dieser An
spruch wird jedoch frühestens ab Vollendung des 16. Le
bensjahres gewährt (§ 4 Abs. 1 der VO über die Erweite
rung des Versicherungsschutzes bei Unfällen in Ausübung 
gesellschaftlicher, kultureller oder sportlicher Tätigkeiten 
vom 11. April 1973 [GBl. I Nr. 22 S. 199]). Die Unfallrente 
wird bei diesen Bürgern auf der Grundlage eines ange
nommenen beitragspflichtigen Durchschnittsverdienstes 
entsprechend der Ausbildung und den Fähigkeiten zur 
Zeit des Unfalls berechnet.

Sofern in Ausnahmefällen der Schulbesuch vor Voll
endung des 16. Lebensjahres beendet wird, besteht An
spruch auf Unfallrente ab Beendigung des Schulbesuchs, 
frühestens 26 Wochen nach dem Tag des Unfalls. Die Be
rechnung der Unfallrenten für Schüler der zehnklassigen 
bzw. erweiterten allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschulen und der ihnen gleichgestellten Schulen er
folgt nach § 5 der. VO. Im übrigen besteht nach dieser VO 
auch Anspruch auf Pflegegeld, Sonderpflegegeld und 
Blindengeld, wenn die medizinischen Voraussetzungen für 
diese Leistungen gegeben sind.

Ärztliche Behandlung und andere infolge des Unfalls 
notwendig werdende Sachleistungen werden grundsätz
lich allen Bürgern unabhängig vom bestehenden Versi

cherungsverhältnis gewährt. Tritt infolge des Unfalls der 
Tod ein, so besteht Anspruch auf Bestattungsbeihilfe und 
Unfallhinterbliebenenrente.

H.P.

Ist die Anwendung des § 149 Abs. 3 ZGB (Geltendmachung 
eines Garantieanspruchs nach Ablauf der Garantiezeit) auf 
einzelne Waren bezogen ausgeschlossen, und wie sind die 
in dieser Bestimmung genannten Mängel nachzuweisen?

Ein wichtiges Kriterium für die Geltendmachung von An
sprüchen aus der Garantie nach Ablauf der Garantiezeit 
(§ 149 Abs. 3 ZGB) ist, daß es sich bei den Ursachen des 
Mangels um grobe Verstöße gegen elementare Grund
sätze der Konstruktion, der Materialauswahl, der Ferti
gung und Montage, der Erprobung sowie der Lagerhal
tung handeln muß. Es sind daher zwei Gesichtspunkte, 
durch die sich diese Ansprüche von den Garantieansprü
chen gemäß § 149 Abs. 1 und 2 ZGB unterscheiden: Erstens 
müssen grobe Verstöße vorliegen, und zweitens muß der 
Mangel auf den im Gesetz genannten Umständen beru
hen.

Das Vorliegen dieser besonderen Voraussetzungen muß 
verlangt werden, weil es sich bei den Ansprüchen nach 
§ 149 Abs. 3 ZGB um zeitlich unbegrenzte Ansprüche aus 
der Garantie handelt, womit zugleich ihr Ausnahmecha
rakter unterstrichen wird. Um das zu verdeutlichen, wer
den bei der Darstellung der Ansprüche nach Ablauf der 
Garantie im allgemeinen typische Fälle (z. B. ungeeigne
tes Material, so daß die gesamte Serie eines Produkts 
fehlerhaft ist) beispielhaft dargestellt (vgl. z. B. Kauf, 
Grundriß Zivilrecht, Heft 5, S. 60; H.-W. Teige, „Ansprü
che aus der Garantie nach Ablauf der Garantiezeit“, NJ 
1980, Heft 3, S. 132). Sie lassen am besten das Wesen die
ser Ansprüche erkennen.

Liegen jedoch die in § 149 Abs. 3 ZGB genannten Vor
aussetzungen vor, dann ist keineswegs generell die Gel
tendmachung von Ansprüchen, auf eine einzelne Ware 
bezogen, ausgeschlossen. Die von § 149 Abs. 3 ZGB erfaß
ten Ursachen für Mängel (grober Verstoß gegen elemen
tare Grundsätze der Konstruktion usw.) lassen aber be
reits erkennen, daß diese Umstände nur ausnahmsweise 
auf eine einzelne Ware bezogen vorhanden sein werden.

Eine weitere sich aus § 149 Abs. 3 ZGB ergebende Kon
sequenz ist, daß ein grober Verstoß und die spezifische 
Art des Verstoßes nachgewiesen sein müssen. Dem ist 
nicht allein mit der Feststellung entsprochen, daß die 
Ware z. B. nicht mehr funktioniert oder nur noch eine 
eingeschränkte Leistung bringt. Ein Nachweis i. S. des 
§ 149 Abs. 3 ZGB erfordert notwendig weitergehende Er
kenntnisse über die Schwere des Verstoßes und die kon
krete Ursache des Mangels.

Auf derartige Gesichtspunkte muß der Käufer bereits 
bei der Geltendmachung solcher Ansprüche hinweisen 
können. Bestehen dennoch Zweifel, ob die Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche 
aus § 149 Abs. 3 ZGB vorliegen, hat der Garantieverpflich
tete im Rahmen seiner Möglichkeiten zu deren Klärung 
beizutragen. Kann auch im Ergebnis derartiger Bemü
hungen das Vorliegen der Voraussetzungen als nicht 
nachgewiesen angesehen werden und lehnt der Garantie
verpflichtete deshalb den Anspruch ab, muß der Käufer 
diesen Nachweis führen, wenn er mit der Ablehnung 
nicht einverstanden ist. Dazu wird in der Regel ein tech
nisches bzw. warenkundliches Gutachten erforderlich sein.

Dr. H.-W. T.


